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Kreis Lippe 
 
338 Bekanntmachung; Öffentliche Zustellung einer 

Ermahnung 
 
An  Herrn Ralf Husemann, geb. am 21.04.1970, letzte be-
kannte Anschrift: Germanenweg 4, 32760 Detmold, ist am 
24.06.2014 unter dem Aktenzeichen 360.1C71/15486 eine 
Ermahnung gem. § 4 StVG erlassen worden. 
 
Die Ermahnung konnte nicht zugestellt werden, da der Be-
troffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreichbarkeit 
nicht hergestellt ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Ermah-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Ermahnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 194 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 26.06.2014  
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Römer 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
339 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses zum 31.12.2012 der Stadt Bad Salzu-
flen 

 
Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 26.03.2014 den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem 
unbeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahres-
abschluss 2012 durch Beschluss festgestellt und dem Bür-
germeister Entlastung erteilt. Dabei wird der Ausgleich des 
Jahresfehlbetrages in der Ergebnisrechnung 2012 in Höhe 
von 6.690.934,26 € durch Verringerung der Allgemeinen 
Rücklage vorgenommen. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12.2012 sind aus 
der nachstehenden Anlage ersichtlich. 
 
(Öffentliche Bekanntmachung:) 
Der Jahresabschluss 2012 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
(Erfüllung der Anzeigepflicht:) 
Der Jahresabschluss 2012 ist gemäß § 96 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Det-
mold mit Schreiben vom 12. Mai 2014 angezeigt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme:) 
Der Jahresabschluss 2012 ist zur Einsichtnahme gemäß § 
96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen im Fachdienst 20 Kämmerei der Stadt Bad Sal-
zuflen, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad 
Salzuflen während der Öffnungszeiten verfügbar. 
 
Bad Salzuflen, den 25. Juni 2014 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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340 Wahlordnung für die Wahl direkt in den Integ-

rationsrat zu wählenden Mitglieder 
 
Aufgrund der §§ 7, 27 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 
25.06.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Wahlgebiet 
 
Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen 
 

§ 2 Wahlorgane 
 
Wahlorgane sind 
 
1. der Wahlleiter/die Wahlleiterin, 
2. der Wahlausschuss, 
3. für jeden Stimmbezirk der Wahlvorstand, 
4. der Wahlvorstand zur zentralen Auszählung der in den 

Stimmbezirken abgegebenen Stimmen und  
5. der Briefwahlvorstand. 
 

§ 3 Wahlleiter/Wahlleiterin 
 
Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin ist der Bürgermeister/Die 
Bürgermeisterin und für die ordnungsgemäße Vorbereitung 
und Durchführung  der Wahl zuständig, soweit nicht ge-
setzliche Vorgaben und/oder diese Wahlordnung bestimm-
te Zuständigkeiten anderen Wahlorganen übertragen. 
 

§ 4 Wahlausschuss 
 
(1) Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den Integ-

rationsrat zu wählenden Mitglieder ist der Wahlaus-
schuss für die Gemeindewahlen. 

 
(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung 

der Wahlvorschläge und stellt das Gesamtergebnis 
der Wahl fest. 

 
§ 5 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 

 
(1) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorste-

her/der Wahlvorsteherin, dem stellvertretenden 
Wahlvorsteher/der stellvertretenden Wahlvorstehe-
rin und drei bis sechs Beisitzern/Beisitzerinnen. Aus 
dem Kreis der Beisitzer/Beisitzerinnen wird ein 
Schriftführer/eine Schriftführerin und ein stellvertre-
tender Schriftführer/stellvertretende Schriftführerin 
bestellt. 

 
(2) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin beruft  die 

Mitglieder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvorstand 
können neben Wahlberechtigten nach § 6 auch 
Bürger/Bürgerinnen angehören. 

 
(3) Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehr-

heit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Wahlvorstehers/der Wahlvorsteherin den Aus-
schlag. 

 
(4) Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehren-

amtliche Tätigkeit aus. 
 
 
 

 
§ 6 Wahlberechtigung 

 
(1) Wahlberechtigt ist, wer 
 

a) nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Absatz 1 
des Grundgesetzes ist, 

 
b) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
 
c) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbür-

gerung  erhalten hat oder 
 
d) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 

Absatz 3 des Staatsangehörig-keitsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 102-1, veröffentlichen bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 28. August 2013 (BGBL. I S. 3458) 
erworben hat. 

 
(2) Darüber hinaus muss die Person am Wahltag  
 

a) 16 Jahre alt sein, 
 
b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesge-

biet rechtmäßig aufhalten und 
 
c) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der 

Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung ha-
ben. 

 
(3) Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Buchsta-

ben c) und d) müssen sich bis zum zwölften Tag vor 
der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen las-
sen. 

 
§ 7 Wahlrechtsausschluss 

 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 
 
1. auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem §1 Absatz 

2, Nummern 2  und 3 keine Anwendung findet 
oder  

2. die Asylbewerber sind. 
 

§ 8 Wählbarkeit 
 
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 6 sowie alle 

Bürger der Stadt Bad Salzuflen, die 
 

− am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
− mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der 

Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 
 
(2) Nicht wählbar ist,·wer am Wahltag infolge Richter-

spruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt. 

 
§ 9 Wahltag und Wahlzeit 

 
(1) Die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates findet 

am 14.09.2014 statt. 
 
(2) Die Wahlzeit dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
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§ 10 Wahlvorschläge 

 
(1) Der Wahlleiter / Die Wahlleiterin fordert nach Be-

kanntmachung des Wahltages zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntma-
chung auf. 

 
(2) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlbe-

rechtigten oder Bürgern / Bürgerinnen (Listenwahl-
vorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie 
Bürgern/Bürgerinnen (Einzelbewerber) einge-
reicht·werden. Jeder Wahlvorschlagsberechtigte 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Jeder 
Wahlvorschlag (Listenwahlvorschlag und Einzelbe-
werber) muss von 5 Unterstützungsunterschriften 
unterzeichnet werden. Die Unterschriften sind auf 
einem Formblatt abzugeben. Die Unterstützungsun-
terschriften müssen von wahlberechtigten Personen 
erfolgen. Jede Person kann nur eine Unterstüt-
zungsunterschrift abgeben. Sind mehrere Unter-
schriften erfolgt, so sind die weiteren Unterschriften 
ungültig. 

 
(3) Als Wahlbewerber / Wahlbewerberin kann jeder 

Wahlberechtigte sowie jeder Bürger / jede Bürgerin 
der Stadt/Gemeinde benannt werden, sofern er sei-
ne Zustimmung schriftlich erteilt hat; die Zustim-
mung ist unwiderruflich. Für jeden Listenvorschlag 
und jede Einzelbewerbung sind zwei Vertrauensleu-
te zu benennen. Mehrfachnennungen sind nicht 
möglich. 

 
(4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzel-

bewerber können Stellvertreter benannt werden. 
 
(5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Rei-

henfolge der Stellvertretung in entsprechender An-
wendung des § 45 Abs. 1 KWahlG, so dass an die 
Stelle des verhinderten gewählten Bewerbers der 
für ihn auf der Liste aufgestellte Ersatz-bewerber 
tritt, falls ein solcher nicht benannt ist bzw. dieser 
auch verhindert ist, der Listennächste tritt. In Wahl-
vorschlägen von Einzelbewerbern kann ein Stellver-
treter benannt werden, welcher den Bewerber im 
Falle seiner Wahl vertreten und im Falle seines 
Ausscheidens ersetzen kann. 
Für die temporäre Vertretung in ( einzelnen) Sitzun-
gen sind im Listenwahlvorschlag Vertreter zu be-
nennen. Für die temporäre Vertretung gibt es pro 
Vorschlag nur einen Vertreter. 

 
(6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung 

der den Wahlvorschlag einreichen-den Gruppe un-
terzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass 
sie einen nach demokratischen Grundsätzen ge-
wählten Vorstand besitzt und die Benennung und 
Aufstellung der Bewerber / Bewerberinnen nach 
demokratischen Grundsätzen erfolgt ist. 

 
(7) Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, 

die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung des 
Wahlbewerbers / der Wahlbewerberin enthalten. 
Sofern Stellvertreter benannt werden, so sind diese 
ebenfalls mit den Angaben nach Satz 1 aufzufüh-
ren. 

 
 

 
(8) Jeder Wahlvorschlag muss als "Listenwahlvor-

schlag" oder als "Einzelbewerbern/ Einzelbewerbe-
rin" gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des 
Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt er-
satzweise der Name des ersten Bewerbers/der ers-
ten Bewerberin an die Stelle der Wahlvorschlagsbe-
zeichnung. 

 
(9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensper-

son und eine stellvertretende Vertrauensperson be-
zeichnet sein. 

 
(10) Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu 

verwenden, die der Wahlleiter/die Wahlleiterin be-
reithält. 

 
(11) Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag vor der 

Wahl (28.07.2014), 18.00 Uhr, beim Wahlleiter/bei  
der Wahlleiterin eingereicht werden. Der Wahlleiter 
prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahl-
ausschuss zur Entscheidung vor. 

 
(12) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 39. 

Tage vor der Wahl (06.08.2014) über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von 
Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend. 

 
(13) Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom 

Wahlleiter/von der Wahlleiterin mit den in Abs. 7 
genannten Merkmalen jedoch ohne Tag und Monat 
der Geburt, bekannt gemacht. 

 
(14) Über das Zustandekommen der Wahlvorschläge ist 

eine Niederschrift zu fertigen. 
 

§ 11 Stimmzettel 
 
(1) Die Einzelbewerber/Die Einzelbewerberinnen wer-

den mit Namen und Vornamen in den Stimmzettel 
aufgenommen. Sofern ein Stellvertreter/eine Stell-
vertreterin im Wahlvorschlag benannt und zugelas-
sen worden ist, wird dieser/diese ebenfalls mit Na-
men und Vornamen in dem Stimmzettel aufgenom-
men, 

 
(2) Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeich-

nung des Wahlvorschlages sowie mit der Kurzbe-
zeichnung aufgenommen. Zusätzlich werden Fami-
lienname und Vorname der ersten fünf auf der Liste 
genannten Bewerber/innen aufgeführt. 

 
(3) Die Wahlvorschläge erscheinen in der Reihenfolge 

des Eingangs der Unterlagen, die für einen gültigen 
Wahlvorschlag erforderlich sind, beim Wahlleiter/bei 
der Wahlleiterin auf dem Stimmzettel. 
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§ 12 Wählerverzeichnis 

 
(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis 

geführt. Bad Salzuflen wird in  einen Wahlbezirk mit 
einem Stimmbezirk eingeteilt. 

 
(2)  In das Wählerverzeichnis werden alle Personen 

von Amts wegen eingetragen, bei denen am 35. 
Tag vor der Wahl (10.08.2014) feststeht, dass sie 
am Wahltag wahlberechtigt sind. Die Wahlberech-
tigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung bis zum 
21. Tag vor der Wahl (24.08.2014). 

 
(3) Für wahlberechtigte Personen nach § 6 Absatz 1 

Buchstaben c) und d) gilt § 6 Abs. 3. 
 
(4) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit 

Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Staatsan-
gehörigkeit und Anschrift aufgeführt. Das Wähler-
verzeichnis wird unter fortlaufender Nummer nach 
Straßen und Hausnummern alphabetisch angelegt. 

 
(5) Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16. 

Tag vor der Wahl (25.08. – 29.08.2014) während 
der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Stadt/Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme be-
reit gehalten. Zeit und Ort der Bereithaltung zur Ein-
sichtnahme werden öffentlich bekannt gemacht. 

 
(6) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann  innerhalb der Einsichtsfrist 
bei der Stadt / Gemeindeverwaltung Einspruch ein-
legen. Über den Einspruch entscheidet der (Ober- 
)Bürgermeister. Gegen die Entscheidung des (Ober) 
Bürgermeisters kann binnen drei Tagen nach Zu-
stellung Beschwerde eingelegt werden, über die die 
Aufsichtsbehörde entscheidet. 

 
§ 13 Durchführung der Wahl 

 
(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des 

Stimmbezirks eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.  

 
(2) Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. 
 
(3) Auf Verlangen hat  der Wähler/die Wählerin sich 

gegenüber dem Wahlvorstand über seine Person 
auszuweisen. 

 
(4) Bei der Briefwahl hat der Wähler/die Wählerin dem 

Bürgermeister/der Bürgermeisterin in einem ver-
schlossenen Wahlbriefumschlag 

 
a) seinen Wahlschein, 
 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzet-

telumschlag seinen Stimmzettel 
 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief am Wahl-
tag bis 16 Uhr bei ihm. eingeht. 
 
Auf dem Wahlschein hat der Wähler / die Wählerin dem 
Bürgermeister/der Bürgermeisterin an Eides statt zu versi-
chern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 
erklärten Willen des Wählers / der Wählerin gekennzeich-
net worden ist. 
 

 
§ 14 Stimmzählung 
 
(1) Nach dem Ende der Wahlzeit werden die Stimmen 

ausgezählt. 
  
(2) Bei der Auszählung wird zunächst anhand des 

Wählerverzeichnisses und  der eingenommenen 
Wahlscheine die Anzahl der abgegebenen Stimmen 
festgestellt. Diese Zahl·wird mit den in den Urnen 
befindlichen Stimmzetteln verglichen. Danach wird 
die Zahl der gültigen Stimmen und der auf jeden 
Wahlvorschlag entfallenden Stimmen ermittelt. 

 
(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der 

gebildete Wahlvorstand. 
 
(4) Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des 

Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(5) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Nieder-

schrift zu fertigen. 
 

§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses 
und der Sitzverteilung 

 
(1) Der Wahlausschuss stellt - nach vorangegangener 

Vorprüfung der Wahlnieder-schriften auf Vollstän-
digkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den Wahllei-
ter- unverzüglich nach der Wahl das Wahlergebnis 
und die Sitzverteilung nach dem Divisorverfahren 
mit Standardrundung Sainte Lague/Schepers fest. 
Er ist dabei an die Entscheidung der Wahlvorstände 
gebunden, jedoch berechtigt Rechenfehler zu be-
richtigen. Bei gleichen zu berücksichtigenden Zah-
lenbruchteilen bis zu vier Stellen nach dem Komma 
entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

 
(2) Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag 

mehr Sitze, als Bewerber benannt sind,  
bleiben diese Sitze unbesetzt. 

 
(3) Der Wahlleiter / Die Wahlleiterin gibt die Namen der 

gewählten Bewerber öffentlich bekannt, benachrich-
tigt die gewählten Bewerber durch Zustellung und 
fordert sie schriftlich auf, die Wahl binnen einer Wo-
che anzunehmen. Für die Annahmeerklärung, den 
Mandatsverlust (einschließlich Verzicht) und die Er-
satzbestimmung gelten die Regelungen des Kom-
munalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen Fassung 
entsprechend. 

 
§ 16 Wahlprüfung 

 
Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen des Kommu-
nalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen   Fassung entspre-
chend. 
 

§ 17 Fristen 
 
Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Ter-
mine verlängern oder verändern sich nicht dadurch, dass 
der letzte Tag der Frist oder der Termin auf einen Samstag, 
einen Sonntag oder einen gesetzlichen oder staatlichen 
Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen. 
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§ 18 Anzuwendende Vorschriften 

 
Für die Wahl  zum Integrationsrat gelten unbeschadet die-
ser Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 24 bis 
27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahl-
gesetzes entsprechend. 
 

§ 19 Amtssprache 
 
Die Amtssprache ist deutsch. 
 

§ 20 Inkrafttreten 
 
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
Bad Salzuflen, den 26.06.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
" Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen." 
 
Bad Salzuflen, den 26.06.2014  
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
 
 
 
 

 
341 Bekanntmachung für die Bildung eines  Integ-

rationsrates der Stadt Bad Salzuflen im Jahr 
2014 Wahlbezirkseinteilung Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen und Wahl-
bekanntmachung 

 
Gemäß § 27 Gemeindeordnung  NRW (GO) vom 14.Juli 
1994 (GV.NW.S666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2013 (GV.NRW. S.878) in Verbindung mit 
24 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31. August 1993 
(GV. NRW. 1993 S. 592, ber. S.967/SGV. NRW. 1112), 
zuletzt geändert durch die neunte Verordnung zur Ände-
rung der Kommunalwahlordnung vom 3.Juli 2009 (GV. 
NRW. 2009 S. 372) in Verbindung mit § 10 der Wahlord-
nung für die Wahl direkt in den Integrationsrat zu wählen-
den Mitgliedern der Stadt Bad Salzuflen fordere ich hiermit 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die  
 

Bildung eines Integrationsrates in Bad Salzuflen 
 
auf. 
 
Gleichzeitig teile ich das Wahlgebiet in einen Wahlbezirk 
ein. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Bad Salzuflen Rat-
haus, Zimmer E. 1, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad 
Salzuflen, während der Dienststunden kostenlos abgege-
ben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 Kommunalwahlgesetzes (Kommu-
nalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV. NRW. 1998 S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70/SGV. NRW. 1112), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. 2013 S. 564) und 
der §§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO 
in Verbindung mit der Satzung der Stadt Bad Salzuflen 
vom 25.08.2014 über die Wahlordnung für die Wahl direkt 
in den Integrationsrat zu wählende Mitglieder weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:  
 
1. Allgemeines 
 
(1) Der Wahlleiter / Die Wahlleiterin fordert nach Be-

kanntmachung des Wahltages zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntma-
chung auf. 

 
(2) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlbe-

rechtigten oder Bürgern / Bürgerinnen (Listenwahl-
vorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie 
Bürgern/Bürgerinnen (Einzelbewerber) einge-
reicht·werden. Jeder Wahlvorschlagsberechtigte 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Jeder 
Wahlvorschlag (Listenwahlvorschlag und Einzelbe-
werber) muss von 5 Unterstützungsunterschriften 
unterzeichnet werden. Die Unterschriften sind auf 
einem Formblatt abzugeben. Die Unterstützungsun-
terschriften müssen von wahlberechtigten Personen 
erfolgen. Jede Person kann nur eine Unterstüt-
zungsunterschrift abgeben. Sind mehrere Unter-
schriften erfolgt, so sind die weiteren Unterschriften 
ungültig. 

 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 657 
 

 

 
(3) Als Wahlbewerber / Wahlbewerberin kann jeder 

Wahlberechtigte sowie jeder Bürger / jede Bürgerin 
der Stadt/Gemeinde benannt werden, sofern er sei-
ne Zustimmung schriftlich erteilt hat; die Zustim-
mung ist unwiderruflich. Für jeden Listenvorschlag 
und jede Einzelbewerbung sind zwei Vertrauensleu-
te zu benennen. Mehrfachnennungen sind nicht 
möglich. 

 
(4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzel-

bewerber können Stellvertreter benannt werden. 
 
(5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Rei-

henfolge der Stellvertretung in entsprechender An-
wendung des § 45 Abs. 1 KWahlG, so dass an die 
Stelle des verhinderten gewählten Bewerbers der 
für ihn auf der Liste aufgestellte Ersatzbewerber tritt, 
falls ein solcher nicht benannt ist bzw. dieser auch 
verhindert ist, der Listennächste tritt. In Wahlvor-
schlägen von Einzelbewerbern kann ein Stellvertre-
ter benannt werden, welcher den Bewerber im Falle 
seiner Wahl vertreten und im Falle seines Aus-
scheidens ersetzen kann. 
Für die temporäre Vertretung in ( einzelnen) Sitzun-
gen sind im Listenwahlvorschlag Vertreter zu be-
nennen. Für die temporäre Vertretung gibt es pro 
Vorschlag nur einen Vertreter. 

 
(6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung 

der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe un-
terzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass 
sie einen nach demokratischen Grundsätzen ge-
wählten Vorstand besitzt und die Benennung und 
Aufstellung der Bewerber / Bewerberinnen nach 
demokratischen Grundsätzen erfolgt ist. 

 
(7) Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, 

die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung des 
Wahlbewerbers / der Wahlbewerberin enthalten. 
Sofern Stellvertreter benannt werden, so sind diese 
ebenfalls mit den Angaben nach Satz 1 aufzufüh-
ren. 

 
(8) Jeder Wahlvorschlag muss als "Listenwahlvor-

schlag" oder als "Einzelbewerbern/ Einzelbewerbe-
rin" gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des 
Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt er-
satzweise der Name des ersten Bewerbers/der ers-
ten Bewerberin an die Stelle der Wahlvorschlagsbe-
zeichnung. 

 
(9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensper-

son und eine stellvertretende Vertrauensperson be-
zeichnet sein. 

 
(10) Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu 

verwenden, die der Wahlleiter/die Wahlleiterin be-
reithält. 

 
(11) Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag vor der 

Wahl (28.07.2014), 18.00 Uhr, beim Wahlleiter/bei  
der Wahlleiterin eingereicht werden. Der Wahlleiter 
prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahl-
ausschuss zur Entscheidung vor. 

 
 
 

 
(12) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 39. 

Tage vor der Wahl (06.08.2014) über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von 
Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend. 

 
(13) Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom 

Wahlleiter/von der Wahlleiterin mit den in Abs. 7 
genannten Merkmalen jedoch ohne Tag und Monat 
der Geburt, bekannt gemacht. 

 
(14) Über das Zustandekommen der Wahlvorschläge ist 

eine Niederschrift zu fertigen. 
 
Die Wahlvorschläge für die Vertretung der Stadt Bad Sal-
zuflen sind bis spätestens zu dem in § 15 Abs. 1 Satz 1 
Kommunalwahlgesetz in Verbindung § 10 der Wahlord-
nung genannten Zeitpunkt (48. Tag vor der Wahl, 18.00 
Uhr – Ausschlussfrist, 28.07.2014), beim Wahlleiter der 
Stadt Bad Salzuflen, Wahlamt, Rudolph-Brandes-Allee 19, 
Rathaus, Zimmer E. 1, 32105 Bad Salzuflen, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können.  
 
Die Wahl zum Integrationsrat findet am  
 

14.09.2014 in der Zeit 08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
statt. 
 
Die Stadt Bad Salzuflen ist in einen Wahlbezirk eingeteilt 
worden. Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit  
 

vom 10. August 2014 bis 24. August 21014 
 
übersandt. 
 
Der Wahlraum befindet sich im Raum Millau im Erdge-
schoss des Rathauses, Rudoph-Brandes-Allee 19, 32105 
Bad Salzuflen. 
 
Briefwahl kann ab Zusendung der Wahlunterlagen bean-
tragt werden. Briefwahl im Rathaus, Rudoph-Brandes-Allee 
19, 32105 Bad Salzuflen, Zimmer E 31 ist ab 30.08.2014 
möglich. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt um 15.30 Uhr in folgendem 
Raum des Rathauses zusammen:  
 
Briefwahlvorstand I – Briefwahlbezirk 1 – 
Sitzungsraum East Yorkshire im Erdgeschoss, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



658 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt wer-
den.  
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler er-
hält beim Betreten des Wahlraumes den Stimmzet-
tel ausgehändigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung des Kandidaten oder der 
Gruppe und ihrer Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten oder 3 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsbe-
rechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. Der 
Wähler gibt in der Weise seine Stimme ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf anderer Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll.  

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahl-
zelle des Wahlraumes gekennzeichnet und so zu-
sammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er gewählt hat.  
 
Der Wähler hat eine Stimme.  
 
Auf dem Stimmzettel kann somit nur ein Bewerber 
oder eine Gruppe  
gekennzeichnet werden.  
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Wahlbezirk wählen. Die Wahl erfolgt 
durch 
 
a) Stimmabgabe im Wahlbüro (Rathaus) 
 

oder 
 
b) durch Briefwahl.  

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaf-
fen.  
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag - und dem unterschrie-
benen Wahlschein ist so rechtzeitig auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zu übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben.  
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Bad Salzuflen, den 26.06.2014 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister 
Als Wahlleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Stadt Detmold 
 
342 Widmung des Stadtstraßenanschlusses Ge-

markung Nienhagen, Flur 3, Flurstück 176 in 
Detmold, Ortsteil Nienhagen 

 
Der das Grundstück Gemarkung Nienhagen, Flur 3, Flur-
stück 191 (Windmeierweg 12) mit der Lageschen Straße 
verbindende Stadtstraßenanschluss Gemarkung Nienha-
gen, Flur 3, Flurstück 176 in Detmold wurde abschließend 
ausgebaut. Die vorstehend genannte Verkehrsfläche wird 
hiermit gemäß den §§ 2, 3 und 6 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 
ber. 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Wid-
mung erstreckt sich auf den im anliegenden Lageplan ge-
kennzeichneten Bereich. Bei der in Rede stehenden Ver-
kehrsfläche handelt es sich um eine öffentliche Erschlie-
ßungsstraße gemäß § 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW mit 
Anschluss an die freie Strecke der Bundesstraße (Lage-
sche Straße, B 239). Trägerin der Straßenbaulast dieser 
Verkehrsfläche ist die Stadt Detmold.  
 
Die Widmung ist insoweit eingeschränkt, als der o.g. Stadt-
straßenanschluss ausschließlich über die auf der Lage-
schen Straße auf dem Flurstück 175, Flur 3 der Gemar-
kung Nienhagen angelegte Rechtsabbiegespur von aus 
Richtung Lage kommenden Fahrzeugen befahren werden 
darf. Ein Befahren des Stadtstraßenanschlusses von auf 
der Lageschen Straße stadtauswärts in Richtung Lage ver-
kehrenden Fahrzeugen sowie ein Verlassen des Grund-
stücks Gemarkung Nienhagen, Flur 3, Flurstück 191 
(Windmeierweg 12) von Fahrzeugen über den Stadtstra-
ßenanschluss ist hingegen nicht gestattet.     
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden 
(Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 32389 
Minden) schriftlich oder in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07. Novem-
ber 2012 (GV. NRW. S. 548) einzureichen oder mündlich 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher Kla-
geerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, wenn 
die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht ein-
gegangen ist. Sollte die Frist durch das Verschulden einer  
bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren 
Verschulden der / dem jeweiligen Kläger/in zugerechnet 
werden.  
 
Detmold, 25.06.2014 
 
STADT DETMOLD 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
343 Bekanntmachung über die: Einebnung von 

Grabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, 
Rintelner Straße, Voßheide, Trophagen 

 
Reihengrabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen,  
Rintelner Straße, Voßheide, Trophagen, bei denen die 
Ruhezeit abgelaufen ist und die ungepflegt sind, werden 
nach Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung, ge-
mäß § 14 Abs. 4 der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo 
vom 11. Dezember 2012 in der zurzeit gültigen Fassung, 
kostenpflichtig eingeebnet. Innerhalb dieser drei Monate 
sind von den Nutzungsberechtigten die Grabsteine und 
Einfassungen zu entfernen oder entfernen zu lassen.  
 
Grabstätten (Erdwahl- und Urnenwahlgräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese,  
Lüningheide, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, 
Trophagen, bei denen die Nutzungszeit  
abgelaufen ist und die ungepflegt sind, werden nach Ab-
lauf von drei Monaten nach Veröffentlichung,  
bzw. drei Monate nach Anbringung des Hinweisschildes 
auf der Grabstätte, gemäß § 24 Abs. 2 der  
Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 
2012 in der zurzeit gültigen Fassung, kostenpflichtig einge-
ebnet. Die Hinweisschilder wurden am 30.06.2014 auf den 
betroffenen Grabstellen angebracht. 
 
Wahl-Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: Sofern 
nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.10.2014 
den Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Lemgo stellt, 
wird die Grabstätte von Amts wegen abgeräumt und einge-
ebnet.  
 
Die Angehörigen werden gebeten, die Grabmale, Blumen-
vasen und den übrigen Grabschmuck zu entfernen. 
Nicht abgeräumtes Grabzubehör geht in das Eigentum der 
Stadt Lemgo über.  
 
Grabstätten (Reihen, Wahl- und Urnengräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüninghei-
de, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, Tropha-
gen, bei denen die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 
ist, die aber ungepflegt sind, werden nach Ablauf von drei 
Monaten nach Veröffentlichung, bzw. drei Monate nach 
Anbringung des Hinweisschildes auf der Grabstätte, ge-
mäß § 18 Abs. 6  i.Vm.  § 24 Abs.1 u. Abs.2  der Fried-
hofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 2012 in 
der zurzeit gültigen Fassung, kostenpflichtig eingeebnet. 
Die Hinweisschilder wurden am 30.06.2014 auf den be-
troffenen Grabstätten angebracht. Auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten wird hiermit hinge-
wiesen, gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Friedhofssatzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Pflegeverpflichteten werden hiermit gebeten, die Grab-
stätte bis spätestens 31. Oktober 2014 wieder 
ordnungsgemäß herzurichten. Andernfalls wird die Eineb-
nung gemäß § 24 der Friedhofssatzung der Stadt 
Lemgo vom 11. Dezember 2012 durchgeführt.  
 
Lemgo, den 01. Juli 2014  
 
Alte Hansestadt Lemgo  
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann  

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Stadt Lügde 
 
344 Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 

Bürgermeisters und des Rates der Stadt Lügde 
am 25. Mai 2014 

 
Nachdem der Wahlausschuss die Wahlergebnisse festge-
stellt hat, werden gem. §§ 35 und 46 b des Kommunal-
wahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 63 und 75 d 
der Kommunalwahlordnung (KWahlO) die Ergebnisse der 
Bürgermeisterwahl und der Wahl des Rates hiermit be-
kannt gegeben. 
 
A.  Wahl des Bürgermeisters 
 
 Es wurde gewählt: 
 Reker, Heinrich-Josef, parteilos 
 
 
B.  Wahl des Rates 
 

I. In den Wahlbezirken wurden direkt gewählt: 
 
 0010 Stumpe, Andreas   SPD 
 0020 Platte, Birgit   CDU 
 0030 Stumpe, Hans-Josef  SPD 
 0040 Dr. Tennie, Christian  CDU 
 0050 Blome, Stefanie   CDU 
 0060 Mundhenk, Michael  CDU 
 0070 Blum, Thomas   CDU 
 0080 Meier,Klaus Dieter FWG Lügde 
 0090 Wiedbrauck, Michael  CDU 
 0100 Wenneker, Hermann  CDU 
 0110 Diekmeier, Dieter   SPD 
 0120 Deppenmeier, Henning  SPD 
 0130 Heier, Sven   CDU 
 

II. Aus den Reservelisten wurden gewählt: 
 

• Reserveliste der CDU: 
 Klinge, Thorsten  Reservelistenplatz 2 
 Langreck, Dirk  Reservelistenplatz 4 
 Schaper, Ute  Reservelistenplatz 7 
 Herden, Daniel  Reservelistenplatz10 
  

• Reserveliste der SPD: 
 Eickmann, Jörg  Reservelistenplatz 2 
 Reker, Monika  Reservelistenplatz 3 
 Blome, Torben  Reservelistenplatz 5 
 Krause, Joachim  Reservelistenplatz 6 
 

• Reserveliste der FWG Lügde: 
 Kuczera, Manfred Reservelistenplatz 2 
 Klenner, Hubert  Reservelistenplatz 3 
 Hönerbach, Till  Reservelistenplatz 4 
 Wegner, Bertram  Reservelistenplatz 5 
    

• Reserveliste der FDP: 
 Kuffner, Franz Joseph  Reservelistenplatz 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gem. § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl 
 
− jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
− die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Par-

teien und Wählergruppe, die an der Wahl teilgenommen 
haben, sowie 

− die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses, also bis zum 10. August 2014 einschließlich, Ein-
spruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gül-
tigkeit der Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) 
KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem 
Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären. 
 
Lügde, 20.06.2014 
 
 
Der Wahlleiter 
- Loges - 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
 
 
 
345 Satzung über die Verlängerung der Anordnung 

einer Veränderungssperre für das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbegebiet 
Pyrmonter Straße“ der Stadt Lügde vom 
30.06.2014 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), in Verbindung mit den 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), jeweils in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lügde 
in seiner Sitzung am 28.04.2014 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungs-

sperre 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für den Be-
reich des in Änderung (3. Änderung) befindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ der 
Stadt Lügde wird gem. § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr ver-
längert.  
 

§ 2 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Die Verlängerung der Veränderungssperre tritt mit dem 
Tag der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt am 10.07.2015 
außer Kraft, wenn sie nicht vorher nochmals verlängert 
wird. Sie tritt auf jeden Fall außer Kraft, sobald und soweit 
die Änderung (3. Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 
01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ Rechtskraft erlangt 
hat.  
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmVO) vom 26.08.1999 in der 
zurzeit geltenden Fassung wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut der Satzung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Lügde vom 28.04.2014 übereinstimmt und dass ent-
sprechend § 2 Abs. 1 u. 2 der BekanntmVO verfahren wor-
den ist. Die Bekanntmachung der Satzung wird hiermit an-
geordnet.   
 
Die Satzung über die Verlängerung der Anordnung einer 
Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter Straße“ der Stadt 
Lügde wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich.  
 
Der Geltungsbereich des von der Anordnung der Verände-
rungssperre betroffenen Gebietes ist im beigefügten Über-
sichtsplan dargestellt.   
 
Die Satzung wird vom Tage dieser Bekanntmachung an bei 
der Stadt Lügde, Fachbereich Planen und Bauen, Am 
Markt 1, 32676 Lügde während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.  
 
Hinweise: 
 
1. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und  

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind.  

 
2. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 

BauGB über die form- und fristgerechte Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für entstan-
dene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre  nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei 
nicht  fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.   

 
Lügde, den 30.06.2014 
 
Stadt Lügde 
 
 
Der Bürgermeister 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



664 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 665 
 

 

 
346 Richtlinie zur Förderung der Wiedernutzung 

von leerstehenden Wohn- und Geschäftsge-
bäuden in der Stadt Lügde - „Kern – gesund!“ 

 
Vorbemerkungen: 
 
Förderschwerpunkt 1 
 
Die Stadt Lügde betreibt als städtebauliche Zielsetzung die 
Revitalisierung und Stärkung des historischen Stadtkerns 
als zentralen Handels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort. 
Mit diesen Richtlinien sollen finanzielle Anreize für Investi-
tionen, die zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der 
Altstadt der Stadt Lügde beitragen, von der Stadt Lügde 
gegeben werden. Ziel der Richtlinie ist die Reduzierung 
von Gebäudeleerständen im historischen Stadtkern von 
Lügde.  
 
Förderschwerpunkt 2 
 
Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind zu-
nehmend auch durch leer stehende Gebäude in den Dör-
fern des ländlichen Raumes sichtbar. Im Rahmen einer ge-
zielten Dorfentwicklung soll die mit diesen Richtlinien ver-
bundene Förderung auch der Leerstandsproblematik in den 
Ortsteilen der Stadt Lügde entgegenwirken. Deshalb wird 
die Förderung auch auf erhaltenswerte Bausubstanz in den 
südlichen Ortsteilen der Stadt Lügde ausgedehnt, die we-
gen ihres Baualters, ihrer besonderen städtebaulichen La-
ge oder wegen ihrer spezifischen Materialität, Gestalt, 
Bauweise und ihres architektonischen Erscheinungsbilds 
als Teil regionaler Bautradition ortsbild- oder land-
schaftsprägend ist.  
 
Fördergegenstand: 
 
1) „Aus Alt mach Neu“ (einmalige Förderung) 
 

Investitionen in seit mindestens einem Jahr leerste-
hende Wohn- und/oder Geschäftsgebäude zum 
Zweck der vollständigen oder auch teilweisen Wie-
dernutzung werden von der Stadt Lügde gefördert. 
Zuwendungen werden ausschließlich für bauliche 
Investitionen gewährt, die der grundlegenden Sanie-
rung oder dem Umbau des Objektes dienen.  

 
Die Förderung erfolgt unter folgenden Vorausset-
zungen: 

 
1.1 Die Förderung wird als Festbetragsförderung ge-

währt. Sie wird als einmaliger zweckgebundener 
Zuschuss ausgezahlt.  

 
1.2 Die Stadt Lügde gewährt auf Antrag einmalig bei 

Investitionen in leerstehende Wohn- und/oder Ge-
schäftsgebäude zum Zweck der vollständigen oder 
auch teilweisen Wiedernutzung je Gebäude nach-
stehende Zuwendungen: 

 
• 5.000,00 € Grundbetrag 

 
• 1.500,00 € Erhöhungsbetrag für jedes Kind bis 

zum 18. Lebensjahr, das zum Antragszeitpunkt 
zum Haushalt des oder der Antragsteller gehört. 
Der Erhöhungsbetrag wird nicht gewährt, wenn es 
sich bei dem geförderten Objekt um eine reine 
Geschäftsnutzung handelt. 

 

 
• Der Höchstbetrag für die einmalige Förderung be-

trägt 9.500,00 € 
 
a) Die baulichen Investitionen in den Leerstand müs-

sen der Wiedernutzung/Teilwiedernutzung des Ob-
jektes dienen und mindestens 50.000,00 € betra-
gen.  

 
1.4 Der Antragsteller hat mit dem Förderantrag fachlich 

qualifizierte Planunterlagen und Kostenermittlungen 
von der geplanten Baumaßnahme vorzulegen.  

 
1.5 Der Zuwendungsempfänger hat der Stadt Lügde 

innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der 
Maßnahme die Fertigstellung anzuzeigen und die 
entstandenen Kosten in qualifizierter Form (Vorlage 
von Originalbelegen mit Zahlungsbelegen) nachzu-
weisen. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt 
nach Prüfung und Anerkennung der Nachweise und 
ggf. Besichtigung des geförderten Objektes.  

 
2. Beratungsscheck (einmalige Förderung) 
 

Beratungsleistungen (Bestandsaufnahme mit Mo-
dernisierungsempfehlungen und Kostenermittlung) 
für eine grundlegende Modernisierung und Instand-
setzung zur vollständigen oder teilweisen Wie-
dernutzung eines seit mindestens zwei Jahren leer-
stehenden Wohn- und/oder Geschäftsgebäudes 
werden von der Stadt Lügde gefördert.  

 
Die Förderung erfolgt unter folgenden Vorausset-
zungen: 

 
2.1 Die Förderung wird als Höchstbetragsförderung ge-

währt. Sie wird als einmaliger zweckgebundener 
Zuschuss ausgezahlt.  

 
2.2 Die Stadt Lügde gewährt bei Beratungsleistungen 

für grundlegende Modernisierung und Instandset-
zung zur vollständigen oder teilweisen Wiedernut-
zung eines leerstehenden Wohn- und/oder Ge-
schäftsgebäudes auf Antrag einmalig eine Zuwen-
dung je Objekt in Höhe der Erstellungskosten, ma-
ximal jedoch 1.500,00 €. 

 
2.3 Sofern der Antragsteller im Zeitpunkt der Antragstel-

lung noch kein Eigentümer des Objektes ist, ist der 
Stadt Lügde mit der Antragstellung die schriftliche 
Zustimmung des Eigentümers vorzulegen.  

 
2.4 Die Beratungsleistungen müssen von einem Archi-

tekten, einem Bauingenieur oder einem Bausach-
verständigen erbracht werden, der von der Stadt 
Lügde anerkannt wird.  

 
2.5 Der Zuwendungsempfänger, der Berater und der 

Grundstückseigentümer müssen mit der weiteren 
Nutzung der geförderten Beratungsleistung (Weiter-
gabe an andere Interessierte, Veröffentlichung, pp.) 
durch die Stadt Lügde einverstanden sein. 

 
2.6 Der Zuwendungsempfänger hat der Stadt Lügde 

das Ergebnis der Beratungsleistung innerhalb von 
zwei Monaten nach Fertigstellung vorzulegen. Die 
Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage 
der Beratungsleistung und der dazugehörigen 
Rechnung einschließlich des Zahlungsbeleges.  
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3. Start up – Handel und Dienstleistung (laufende 

Förderung) 
 

Mietzahlungen für Gewerberäume im ersten Ge-
schäftshalbjahr als Anreiz für Geschäftsneugrün-
dungen werden von der Stadt Lügde gefördert.  

 
Die Förderung erfolgt unter folgenden Vorausset-
zungen: 

 
3.1 Die Stadt Lügde und der Gebäudeeigentümer über-

nehmen zu gleichen Teilen die Mietzahlungen des 
ersten Geschäftshalbjahres für gewerbliche Nut-
zungen bei Geschäftsneugründungen. Die Neben-
kosten sind vom Mieter eigenständig zu tragen.  

 
3.2 Die anrechenbaren Mietkosten müssen den ortsüb-

lichen Mietpreisen entsprechen. Die Förderung wird 
auf einen maximalen Mietpreis von 7,50 € pro 
Quadratmeter begrenzt.  

 
3.3 Der Antragsteller hat das Miet- bzw. Nutzungsver-

hältnis (zeitlicher Beginn, Höhe der Mietzahlungen, 
Nutzungsgebühr) mit der Vorlage des Antrages 
durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.  

 
3.4 Die Gewerberäume haben mindestens ein Jahr leer 

gestanden.   
 
3.5 Die Förderung der Mietzahlung erfolgt monatlich im 

Voraus als Zuschuss. Der Zuwendungsempfänger 
hat der Stadt Lügde unverzüglich eine Beendigung 
des Geschäftsbetriebes während des Förderzeit-
raumes mitzuteilen. Bei Geschäftsaufgabe bzw. –
schließung (Beendigung) wird die Förderung sofort 
eingestellt.   

 
Fördervoraussetzungen 
 
Eine Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt unter folgen-
den Voraussetzungen: 
 
4.1 Förderschwerpunkt 1 
 

Das Gebäude befindet sich innerhalb des histori-
schen Stadtkerns von Lügde (vgl. Anhang 1). 

 
Förderschwerpunkt 2 

 
Das Gebäude befindet sich innerhalb eines der süd-
lichen Ortsteile der Stadt Lügde und ist wegen sei-
nes Baualters, seiner besonderen städtebaulichen 
Lage oder wegen seiner spezifischen Materialität, 
Gestalt, Bauweise und seines architektonischen Er-
scheinungsbilds als Teil regionaler Bautradition 
ortsbild- oder landschaftsprägend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Die Gewährung des Zuschusses erfolgt durch Be-

willigungsbescheid. Bei Durchführung der Maßnah-
me sind die im Bewilligungsbescheid genannten 
Auflagen sowie die allgemeinen gesetzlichen Vo-
raussetzungen zu berücksichtigen. Der Bewilli-
gungsbescheid ersetzt nicht nach anderen Vor-
schriften erforderliche Genehmigungen oder Zu-
stimmungen für die Maßnahme (z. B. Baugenehmi-
gung nach den Vorschriften der BauO NRW, Er-
laubnis nach § 9 DSchG NRW, pp.). 

 
 
4.3 Alle erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmi-

gungen liegen vor und alle relevanten öffentlich-
rechtlichen Vorschriften werden eingehalten (u. a. 
Baurecht und Gewerberecht). Bei einem Verstoß 
behält sich die Stadt Lügde die Rückforderung der 
Zuwendung vor.  

 
4.4 Mit der Maßnahme darf vor Erteilung des Bewilli-

gungsbescheides nicht begonnen worden sein. Als 
Beginn ist bereits der Abschluss eines Leistungs- 
oder Lieferungsauftrages zu werten. Planungsleis-
tungen sind – soweit sie nicht selbst Fördergegen-
stand sind – hiervon ausgenommen (s. Verfahren). 

 
Zuwendungsempfänger: 
 
5.1 Antragsberechtigt sind Eigentümer, Erbbauberech-

tigte, Mieter von Gewerberäumen und bei Förde-
rung nach Ziff. 2 auch Kaufinteressierte einer Im-
mobilie.   

 
Verfahren: 
 
6.1 Förderanträge nach dieser Richtlinie sind schriftlich 

an die Stadt Lügde zu stellen. Anträge werden in 
der Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt Lügde 
berücksichtigt.  

 
6.2 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwen-

dung nach diesen Richtlinien besteht nicht. Die 
Stadt Lügde entscheidet über die Anträge im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

  
6.3 Über die Gewährung der Zuwendung entscheidet im 

Rahmen dieser Richtlinie der Bürgermeister. 
 
6.4 Die gewährte Zuwendung ist ausschließlich für den 

Förderzweck zu verwenden. Abtretungen werden 
nicht anerkannt.  

 
6.5 Die gleichzeitige Förderung eines Objektes mit ein-

maliger und laufender Förderung nach diesen Richt-
linien ist zulässig. 
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6.6 Auf Antrag kann die Stadt Lügde ausnahmsweise 

dem Beginn einer Maßnahme vor Erlass des Bewil-
ligungsbescheides zustimmen (vorzeitiger Maß-
nahmebeginn). Ein Anspruch auf Bezuschussung 
kann hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
6.7 Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinien, 

den Bestimmungen des Bewilligungsbescheides 
oder bei falschen Angaben kann der Bewilligungs-
bescheid – auch nach Auszahlung des Zuschusses 
– widerrufen bzw. zurückgenommen werden. Mit 
dem Widerruf oder der Rücknahme des Bewilli-
gungsbescheides werden ausgezahlte Zuschüsse 
zur Rückzahlung fällig und sind vom Zeitpunkt der 
Auszahlung an mit 6 % jährlich zu verzinsen.  

 
Inkrafttreten: 
 
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2014 in Kraft und wird bis 
zum 31.12.2018 befristet.  
 
Vorstehende Förderrichtlinie wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
32676 Lügde, 01.07.2014 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Bezirksregierung Detmold 
 
347 Beschleunigte Zusammenlegung Lippeaue-

Marienloh Schlussfeststellung (Az.: 33-29006-
H.O.69) 

 
I. In der beschleunigten Zusammenlegung Lippeaue - 

Marienloh - Az.: 29 00 6 -, Kreis Lippe und Kreis Pader-
born, wird hiermit nach §§ 149 des Flurbereinigungsge-
setzes - FlurbG - in der Fassung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Schlussfeststellung 
erlassen und folgendes festgestellt: 

 
1. Die Ausführung des beschleunigten Zusammenle-

gungsverfahrens nach dem Zusammenlegungsplan 
ist bewirkt. 

 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, 

die im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren 
hätten berücksichtigt werden müssen. 

 
3. Die Teilnehmergemeinschaft der beschleunigten 

Zusammenlegung Lippeaue - Marienloh wird als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts aufgelöst, da 
ihre Aufgaben erfüllt sind. 

 
II. Das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren Lip-

peaue - Marienloh wird mit der Zustellung der be-
standskräftigen Schlussfeststellung an die Vorsitzende 
der Teilnehmergemeinschaft beendet. 

 
III. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abge-

schlossen. 
Die Teilnehmergemeinschaft erlischt gemäß § 149 Abs. 
4 FlurbG. Damit erlöschen auch die Rechte und Pflich-
ten des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft. 

 
G r ü n d e 
 
Der Abschluss des beschleunigten Zusammenlegungsver-
fahrens durch die Schlussfeststellung ist zulässig und be-
gründet. Der Zusammenlegungsplan ist in allen Teilen 
ausgeführt. 
 
Das Eigentum an den neuen Grundstücken ist auf die im 
Zusammenlegungsplan genannten Beteiligten übergegan-
gen. Die Berichtigung des Liegenschaftskatasters und des 
Grundbuches ist abgeschlossen.  
 
Da somit weder Ansprüche von Beteiligten noch sonstige 
Angelegenheiten zu regeln sind, die im Zusammenle-
gungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen, war 
das Verfahren durch Schlussfeststellung abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich bei der 
 
Bezirksregierung Detmold (Dezernat 33) 
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 
 
einzureichen oder bei der Bezirksregierung Detmold als 
Niederschrift zu erklären. 
 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des 
Signaturgesetzes zu versehen. Bei der Verwendung der 
elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten (siehe www.bezreg-
det-
mold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/Kontak
t/).  
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen be-
vollmächtigten Person versäumt werden sollte, würde de-
ren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 
Tel.-Nr.:   05231 / 713308 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Plümer 
(Oberregierungsvermessungsrat) 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


